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Verhältnismäßigkeit der Kosten aktiven Lärmschutzes 
 
1. Es entspricht nicht den Vorgaben des § 41 BImSchG, die Unverhältnismäßigkeit der 
Kosten aktiven Lärmschutzes allein daraus herzuleiten, dass die nach § 42 Abs. 2 
BImSchG zu leistenden Entschädigungen für passiven Lärmschutz wie regelmäßig 
erheblich billiger wären.*) 
2. Bei der Verhältnismäßigkeitsprüfung gemäß § 41 Abs. 2 BImSchG ist grundsätzlich 
zunächst zu untersuchen, was für eine die Einhaltung der Immissionsgrenzwerte 
vollständig sicherstellende Schutzmaßnahme aufzuwenden wäre (sog. Vollschutz). 
Erweist sich dieser Aufwand als unverhältnismäßig, sind schrittweise Abschläge 
vorzunehmen, um so die mit gerade noch verhältnismäßigem Aufwand zu leistende 
maximale Verbesserung der Lärmsituation zu ermitteln. In Baugebieten sind dem 
durch die Maßnahme insgesamt erreichbaren Schutz der Nachbarschaft grundsätzlich 
die hierfür insgesamt aufzuwendenden Kosten gegenüberzustellen und zu 
bewerten.*) 
3. Bei welcher Relation zwischen Kosten und Nutzen die Unverhältnismäßigkeit des 
Aufwandes für aktiven Lärmschutz anzunehmen ist, bestimmt sich nach den 
Umständen des Einzelfalls. Ziel der Bewertung der Kosten hinsichtlich des damit 
erzielbaren Lärmschutzeffekts muss eine Lärmschutzkonzeption sein, die auch unter 
dem Gesichtspunkt der Gleichbehandlung der Lärmbetroffenen vertretbar 
erscheint.*) 
4. Kriterien für die Bewertung des Schutzzwecks sind die Vorbelastung, die 
Schutzbedürftigkeit und Größe des Gebietes, die Zahl der betroffenen Personen 
sowie das Ausmaß der für sie prognostizierten Grenzwertüberschreitungen und des 
zu erwartenden Wertverlustes der betroffenen Grundstücke. Innerhalb von 
Baugebieten sind bei der Kosten-Nutzen-Analyse insbesondere Differenzierungen 
nach der Zahl der Lärmbetroffenen zulässig und geboten (Betrachtung der Kosten je 
Schutzfall).*) 
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